
Wahl 2020: Bürgerliste

Noch nie ist in Wildon
so viel für das tägliche
Radfahren zum Ein-
kaufen oder zur Schule
geschehen wie unter
der Radverkehrs-Be-
auftragten Rosemarie
Schauer.

„Dass wir sehr auf 
Sicherheit bedacht
waren, machte die Pla-
nung zeitaufwändig“,
sagt die ProWildon-
Gemeinderätin. Des-
halb sind auch nicht
alle Projekte fertig. Zu
stoppen sind sie nicht
mehr.  

Die Lösung für den zu-
nehmenden Schwer-
verkehr in den
Wohngebieten Neu-

dorf, Kainachtal- und
Grazerstraße sieht Pro-
Wildon-Gemeinderat
Josef Hirschmann „in
einer direkten Stra-
ßenverbindung zwi-
schen den
Gewerbegebieten von
Neudorf und Kainach,
wie es schon bereits
seit Jahren überlegt
wird“. 

Menschlicher wird der
Verkehr durch die Ein-
haltung der Tempoli-
mits. ProWildon hat in
Zusammenarbeit mit
der Gemeindevertre-
tung alle Vorausset-
zungen für die bessere
Überprüfung geleistet.
Corona hat die Ver-
wirklichung verzögert. 

Durch unsere
Radwege wird
der Verkehr

menschlicher

Pro Wildon

Wir wollen weiter! Arbeiten!

In der Grazerstraße werden nächstes Jahr Alexander und
Johanna mit ihrem Opa auf einem breiten Radweg gefahrlos 
fahren können. Ab dann gilt auch hier Tempo 50. 
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Nur mit Ihrer Unterstützung
sind wir für Sie erfolgreich! 

Besuchen Sie unsere Homepage www.prowildon.at

➚➚

✗

Stärken Sie
uns bitte mit
Ihrer Stimme  

bei der 
Wahl für den 
Gemeinderat!
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Am Sonntag, 28. Juni,
ist Gemeinderatswahl

Wählen Sie! 
Diesmal bitte mit Brief!

Die Briefwahl ist sehr bequem, Sie brau-
chen nicht einmal das Kuvert zu frankieren. 

Mit der alten oder der neuen Wählerver-
ständigung, die Sie Mitte Juni per Post 
erhalten, können Sie eine Brief-Wahlkarte
beim Gemeindeamt anfordern. 
Spätester Termin für den Online-Antrag: 
24. 6. 2020, 24 h, www.wahlkartenantrag.at

Für Personen, für die bereits eine Wahl-
karte ausgestellt wurde und Personen, die
die Stimme bereits am vorgezogenen Wahl-
tag 13. März abgegeben haben, darf keine
Wahlkarte beantragt oder ausgestellt wer-
den. Wer seine Stimme bereits am 13.
März abgegeben oder schon per Briefwahl 
gewählt hat, hat gewählt!

Wir machen’s anders: 
Diese vier Hochbeete stellten wir 

in den Schulgarten –
statt Wahlplakate an den Straßenrand. 
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